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Entwurf Landschaftsplan Lüdinghausen

bislang sind 7 Landschaftspläne im Kreis Coesfeld aufgestellt
derzeit werden die letzten 4 Landschaftspläne „Baumberge 
Nord“, „Buldern“,“Davensberg-Senden“ und „Lüdinghausen“ 

erarbeitet 

• Flächenbilanz :
• davon Lüdinghausen 5.280 ha
• davon Senden 1.854 ha
• davon Nordkirchen 967 ha
• davon Dülmen                           57 ha
• Gesamtfläche 8.158 ha



Entwurf Landschaftsplan Lüdinghausen

• Aufstellung und Erarbeitung im wesentlichen auf Grundlage des 
Regionalplanes Münsterland 

• der vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
(LANUV) als schutzwürdig kartierten  Biotopflächen  

• und der bereits gesetzlich geschützten  Biotope nach §30 BNatSchG  
i.V. m. §62 LG NRW

• Der Landschaftsplan besteht aus: 
• einer Festsetzungskarte, 
• einer Entwicklungskarte, 
• den textlichen Darstellungen 
• und einem Umweltbericht







Entwurf Landschaftsplan  Lüdinghausen

Gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG i.V . § 62 LG



2.1    Naturschutzgebiete

Verbote   ( insgesamt 28, darunter)

• 1. bauliche Anlagen zu errichten
• 4. Verkehrsanlagen, Stellplätze 

anlegen
• 5. Leitungen zu errichten bzw. 

ändern
• 11. Das Naturschutzgebiet 

außerhalb der befestigten Wege 
zu betreten und zu befahren

• 16. Gewässer zu befahren, in 
ihnen zu baden, Stege o.ä. zu 
errichten

• 19. wild lebende Tiere zu zu 
füttern, zu beunruhigen… durch 
Lärmen, Fotografieren  o.ä. zu 
stören

Gebote   (insgesamt 4)

• Aufstellung eines Pflege und 
Entwicklungsplanes

• Hecken und Gehölze pflegen und 
erhalten

• Gewässer naturnah unterhalten

Nichtbetroffene Tätigkeiten  (9)

Befreiungen

• Ordnungsgemäße land- und 
forstwirtschaftliche Bodennutzung

• Ordnungsgemäße Jagd



2.2  Landschaftsschutzgebiete

Verbote   ( insgesamt 17, darunter)

• 1. bauliche Anlagen zu errichten
• 4. Leitungen zu errichten bzw. 

ändern
• 10. Fließende oder stehende 

Gewässer zu beseitigen oder zu 
verändern..

• 13. Grünland auf 
erosionsgefährdeten Hängen , in 
Überschwemmungsgebieten .. 

• 14. Wald, Hecken, Feld-und 
Ufergehölze, Einzelbäume, 
Baumreihen zu schädigen.. zu 
beseitigen

• wild lebende Tiere zu entnehmen 
… zu stören

Gebote   (insgesamt 2)

• Hecken und Gehölze pflegen und 
erhalten

• Gewässer naturnah unterhalten

Nichtbetroffene Tätigkeiten  (13)

Befreiungen

• Die Errichtung , Änderung von  
nicht genehmigungspflichtigen,  der 
Land- und Forstwirtschaft 
dienenden baulichen Anlagen

• Ordnungsgemäße land- und 
forstwirtschaftliche Bodennutzung

• Ordnungsgemäße Jagd
• Vorhaben, die nach §35 Abs. 1 

Nr.1 BauGB privilegiert sind



2.4 geschützte Landschaftsbestandteile

Verbote   ( insgesamt 18, darunter)

• 1. den geschützten 
Landschaftsbestandteil zu 
beschädigen..

• 5. Leitungen zu errichten bzw. 
ändern

• 7. bauliche Anlagen i. s. d. 
Bauordnung zu errichten , 
erweitern..

• 9. Zelte, Wohnwagen 
aufzustellen..

• Fließende oder stehende 
Gewässer zu beseitigen oder zu 
verändern..

• 14. Verkehrs- und Nebenanlagen 
anzulegen, auszubauen..

• 16. Grünland umzubrechen oder 
umzuwandeln

Gebote   (insgesamt 4)

• Hecken und Gehölze pflegen und 
erhalten

• Gewässer naturnah unterhalten

Nichtbetroffene Tätigkeiten  (9)

Befreiungen

• Ordnungsgemäße land- und 
forstwirtschaftliche Bodennutzung

• Ordnungsgemäße Jagd



Entwurf Landschaftsplan Lüdinghausen

- Detailausschnitte mit 
Erläuterungen zur vorgesehenen 

Stellungnahme













Vielen Dank


